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8. Hauswirtschaftliche Sperre (Beratung und Beschlussfassung)  
  

Da ein finanzieller Spielraum nicht vorhanden ist, soll zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes 

eine „hauswirtschaftliche Sperre“ gem. § 20, Oö. Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung 

(GemHKRO) aus gesamtwirtschaftlichen Gründen beschlossen werden.  

Die hauswirtschaftliche Sperre soll in der Höhe von 15 % der Voranschlagsbeträge bis zum 01. Oktober des 

Jahres beschlossen werden.  

Die Umsetzung dazu erfolgt im k5 Finanz-Programm.  

 

    

  

  


